
Stand: 01. Mai 2009 Kreis Stormarn - FD Bauaufsicht

In den Abstandflächen nach § 6 VII LBO zulässig

bis 9 m Länge (ges.) an
keiner der jew. Grenzen
des Baugrundstücks

bis 2,75 m Wandhöhe
i. M. über der festgeleg-
ten Geländeoberfläche

ab weniger 3 m Abstand
zur Grenze darf

einschl. Solaranlagen:

Garagen Gebäude
ohne Aufenthaltsräume
und ohne Feuerstätten

Leitungen +  Zähler
für Energie und Wasser

Feuerstätten für flüssige
u. gasförmige Brennstoffe

bis 28 kW Nennwärmeleistg.

Wärmepumpen
bis 28 kW Nenn-
wärmeleistung

Zulässig:

sonstige Gebäude
ohne Aufenthaltsräume

bis 2,75 m mittlere Höhe
bis 9 m L (ges.) je Grenze

gebäudeunabhängige
Solaranlagen

in GE- u. GI-Gebieten:
Höhe nicht beschränkt

in anderen Gebieten:
Höhe bis 1,50 m

Stützwände und
geschl. Einfriedungen

In Abstandflächen
eines Gebäudes sowie
ohne eigene Abstand-

flächen zulässig


